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grössere Projekte oder einem Schnittstellenthema mit verschiedenen  

involvierten Parteien handelt, ist die Delegation von Verantwortung nicht 

mehr möglich.

Für die Partizipation von Menschen mit Behinderung ist es wichtig, dass 

deren Forderungen in den politischen Aushandlungsprozess aufgenommen 

werden und in klarer und transparenter Weise darüber entschieden wird. 

In diesem Sinn braucht es weniger eine weisungsbefugte Person, sondern 

klare Beschlüsse, die für die gesamte Verwaltung verbindlich sind.

Damit Anliegen und Forderung platziert und dem ordentlichen politischen 

Prozess zugeführt werden können, soll die aufgebaute Gruppe «Parti

zipation Uster» weitergeführt werden und klare interne Anlaufstellen für  

Anliegen und Forderungen benannt werden.

ZUGÄNGLICHKEIT VEREINE

	– Handlungsfeld: Freizeit

	– Bezug zur UN-BRK: Artikel 30 «Teilhabe am kulturellen Leben  

sowie an Erholung, Freizeit und Sport»

	– Zeitraum: 2018 bis 2019

	– Beteiligte Stellen: externe Moderation, Judo Club Uster, HPSU,  

FC Uster, Badmintonclub Uster, Eltern, Kinder

	– Projektziel: Ziel ist es, den Zugang zu Vereinen für Menschen mit  

Behinderung zu öffnen und über das Angebot zu informieren.

AUSGANGSLAGE

In der UN-Behindertenrechtskonvention (Abkürzung: UN-BRK) gibt es den 

Artikel 30. Darin ist Folgendes festgehalten: Menschen mit Behinderung 

müssen gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilhaben  

Andreas
Rechteck



48

können. Dieses Recht anerkennen die Vertragsstaaten. Zur Verwirklichung  

dieses Rechts müssen die Vertragsstaaten geeignete Massnahmen  

umsetzen. Diese stellen den gleichberechtigten Zugang von Menschen  

mit Behinderung am kulturellen Leben sicher. Ausserdem müssen Sie  

ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial entfalten und  

nutzen können. Sie müssen auch gleichberechtigt an Erholungs-,  

Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können.

Vereine stärken die Lebensqualität. Sie stärken aber auch die Inklusion 

(das Mit-einbezogen-Sein) von Menschen mit Behinderung. Vereine  

bieten Raum, Zeit und Möglichkeiten, eigenen Interessen nachzugehen.  

Sie bieten Lernfelder und schaffen Orte der Geselligkeit und Zugehö-

rigkeit. Und sie bilden ein wichtiges Scharnier im Zusammenleben einer 

Dorf- oder Stadtgemeinschaft. Die Vorurteile gegenüber Menschen  

mit Behinderung sollen abgebaut werden. Das war das Ziel des Projekts.  

Andererseits will die Stadt Uster Menschen mit Behinderung über das  

vorhandene Angebot besser informieren. 

UMSETZUNG

Der Judo Club Uster wurde in der Sozialraumanalyse als lobenswertes  

Beispiel für einen inklusiven Verein genannt (vgl. Oehler et. al, 2017: 36).  

Gemeinsam mit dem Judo Club Uster wurde ein Programm entwickelt,  

um mit Vereinen an deren Inklusionsfähigkeiten zu arbeiten. Nur wenig  

Vereine zeigten Interesse an einer entsprechenden Entwicklung, so dass  

die Reichweite des Projekts unter den Erwartungen lag.

In einem ersten Teil konnten Vereine an einem inklusiven Training des  

Judo Clubs teilnehmen und mit den Verantwortlichen in Kontakt treten.

Gemeinsam wurde ein intensiver Austausch über die Möglichkeiten und 

Grenzen der Inklusion im Verein geführt.
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In einem zweiten Schritt organisierte die Stadt Uster Trainingseinheiten in 

der heilpädagogischen Schule Uster, um die interessierten Vereine mit  

Kindern in Kontakt zu bringen. Im Anschluss luden wir Eltern von Kindern 

mit Behinderung zu einem persönlichen Gespräch ein, um zu erfragen,  

was einen Vereinsbeitritt motiviert und was ihn verhindert.

REFLEXION & WEITERFÜHRUNG

Es gibt Vereine, die offen sind für Menschen mit Behinderung und erfolg-

reich echte Teilhabe vorleben. Sie machen sie auch erlebbar für Kinder  

und Jugendliche. Ein grosses Hindernis seitens der Eltern ist vor allem die 

Koordination aller Termine sowie die Transportmöglichkeit. Zudem ist  

eine Vereinsmitgliedschaft oft mit regelmässigen Trainingseinheiten, Auf-

nahmeprüfungen und Wettkämpfen verbunden.

Eine grosse Herausforderung bei der Inklusion besteht dann, wenn die 

Leistungsfähigkeit aufgrund von Behinderung reduziert ist. Eine Leistungs-

orientierung, wie sie in Vereinen oft der Fall ist, erschwert die Inklusion. 

Jedoch bieten gerade geselligen Aspekte innerhalb eines Vereins grosse  

Inklusionspotentiale.

Vereine, die inklusive Angebote anbieten, müssen in Schulen und Instituti-

onen für Menschen mit und ohne Behinderung bekannt gemacht werden. 

Um Hürden abzubauen, muss explizit erwähnt werden, dass auch Menschen 

mit Behinderung willkommen sind. Auch vermehrtes Anbieten von Schnup-

per-Nachmittagen, an denen Eltern die Trainer*innen kennenlernen können, 

wären hilfreich. Die Schulen könnten sich im Rahmen einer stärkeren so

zialräumlichen Ausrichtung hierfür engagieren und diese Möglichkeiten be-

wusst in den Alltag einbeziehen.

Auch müssen die Eltern entlastet werden, beispielsweise durch ein Fahr-

tendienst oder ein Betreuungsort zwischen Schulende und Trainingsbeginn.


	ABSCHLUSSBERICHT INKLUSIONSSTADT USTER
	VORWORT
	INHALT 

	EINLEITUNG: WAS BISHER GESCHAH
	HINTERGRUND
	ENTSTEHUNG
	APRIL 2016: LEISTUNGSMOTION
	OKTOBER 2017: SOZIALRAUMANALYSE
	DEZEMBER 2017: BESCHLUSS DES GEMEINDERATES
	JUNI 2018: UMSETZUNGSKONZEPT

	STRATEGIE USTER 2030

	TEILPROJEKTE: WAS GEMACHT WORDEN IST
	ARBEITEN IN DER STADTVERWALTUNG
	AUSGANGSLAGE
	UMSETZUNG
	REFLEXION & WEITERFÜHRUNG

	WIE FUNKTIONIERT EIGENTLICH? 
	AUSGANGSLAGE
	UMSETZUNG
	REFLEXION & WEITERFÜHRUNG

	AUDIODESKRIPTION 
	AUSGANGSLAGE
	UMSETZUNG
	REFLEXION & WEITERFÜHRUNG

	ANPASSUNGEN KULTURREGLEMENT 
	AUSGANGSLAGE
	UMSETZUNG
	REFLEXION UND WEITERFÜHRUNG

	WOHNEN FÜR MENSCHEN MIT KÖRPERBEHINDERUNG
	AUSGANGSLAGE
	UMSETZUNG
	REFLEXION UND WEITERFÜHRUNG

	SENSIBILISIERUNG
	AUSGANGSLAGE
	UMSETZUNG
	Fragenstellerei 
	Zuhörerei
	Blog
	Denkwerkstatt

	REFLEXION & WEITERFÜHRUNG

	EINFACHE SPRACHE IN DER VERWALTUNG
	AUSGANGSLAGE
	UMSETZUNG
	Einfache Sprache
	Barrierefreie Webseite

	REFLEXION & WEITERFÜHRUNG

	LEICHTE SPRACHE FÜR DIE DEMOKRATIE
	AUSGANGSLAGE
	UMSETZUNG
	REFLEXION & WEITERFÜHRUNG

	MITWIRKUNG UND PARTIZIPATION
	AUSGANGSLAGE
	UMSETZUNG
	Begleitgruppe
	Partizipation Uster

	REFLEXION & WEITERFÜHRUNG

	ZUGÄNGLICHKEIT VEREINE
	AUSGANGSLAGE
	UMSETZUNG
	REFLEXION & WEITERFÜHRUNG

	WEITERE PROJEKTE UND MASSNAHMEN
	INTERNER WORKSHOP MIT PROCAP
	SELBSTVERTRETUNGSKURS
	EINFACHE SPRACHE IN DER STADT- UND REGIONALBIBLIOTHEK
	CHECKLISTEN


	EVALUATION: (EIN-)BLICK VON AUSSEN 
	ERFAHRUNGEN BETEILIGTER BETROFFENER, AKTEUR*INNEN UND ORGANISATIONEN IN DER UMSETZUNGSPHASE DES PROJEKTES
	ANGEBOTE FÜR BETROFFENE
	ERFAHRUNGEN MIT DEN ANGEBOTEN DES PROJEKTS
	MITWIRKUNG BEI DEN ANGEBOTEN DES PROJEKTES

	WAS HAT DAZU BEIGETRAGEN, DIE MASSNAHMEN ERFOLGREICH UMZUSETZEN UND DIE ZIELE DES PROJEKTES ZU ERREICHEN?
	DAS KONZEPT
	PROJEKTLAUFZEIT
	BESTEHENDES HILFESYSTEM

	WELCHE HINDERNISSE UND SCHWIERIGKEITEN ERKENNEN DIE BETEILIGTEN BETROFFENNEN, AKTEUR*INNEN UND ORGANISATIONEN «INKLUSIONSSTADT USTER» ZU WERDEN?
	SELBSTVERSTÄNDNIS DES PROJEKTES
	VERSTÄNDNIS VON MITWIRKUNG
	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
	BAULICHE MASSNAHMEN

	FAZIT

	RUNDUMBLICK: WIE DIE VERSCHIEDENEN AKTEUR*INNEN DAS INKLUSIONSVORHABEN EINSCHÄTZEN
	SENSIBILISIERUNG: AUSZÜGE AUS DEM FELDTAGEBUCH
	AUSZUG 1, 26. MÄRZ 2019: BEKENNTNIS ZU EINER «STADT FÜR ALLE»
	AUSZUG 2, 16. MAI 2019: DURCH USTER DRIFTEN
	AUSZUG 3, JUNI 2019: INKLUSION IM WEITESTEN SINNE
	AUSZUG 4, JUNI 2019: EIN PLÄDOYER FÜR VIELFALT
	AUSZUG 5, 17. NOVEMBER 2019: DAS VORZIMMER DER ERKENNTNIS
	AUSZUG 6, 19. NOVEMBER 2019: DER TRAUM VOM FRAGEN-TRAILER
	AUSZUG 7, 29. NOVEMBER 2019: VON WEGEN «STADT FÜR ALLE»
	AUSZUG 8, 3. DEZEMBER 2019: EIN GUTER NÄHRBODEN
	AUSZUG 9, 5. JANUAR 2020: AUF DIE FRAGENSTELLEREI FOLGT DIE ZUHÖREREI
	AUSZUG 10, 16. JUNI 2020: IN DER SCHATZKAMMER DER PIGMENTE
	AUSZUG 11, 30. JUNI/1. SEPTEMBER 2020: ZWISCHENHALT AUF DEM WEG ZU EINER «STADT FÜR ALLE»
	AUSZUG 12, 15. SEPTEMBER 2020: FRAGEN RUND UM PARTIZIPATION
	AUSZUG 13, 29. OKTOBER 2020: «INKLUSION IST EINE VISION»
	AUSZUG 14, 15. JANUAR 2021: DIE WARTEZEIT KREATIV NUTZEN
	AUSZUG 15, 27. APRIL 2021: INKLUSIONSAGENT*INNEN
	AUSZUG 16, 11. MAI 2021: VON DEM VERSUCH, TREPPENABSÄTZE ZU MARKIEREN
	AUSZUG 17, 7. JUNI 2021: EINE «INKLUSIVE» SCHUHINSTALLATION
	AUSZUG 18, JUNI 2021: «EINE STADT FÜR JEDE, EGAL WELCHE FAHNE SIE SCHWENKT» – SLAM VON JONAS BALMER
	AUSZUG 19, JULI 2021: GESUCHT: DER «STADTRAT 2030»
	AUSZUG 20, AUGUST 2021: GEMEINSAM ANDERS
	AUSZUG 21, AUGUST 2021: SCHRITT FÜR SCHRITT

	VERNETZUNG: WO STEHEN WIR BETREFFEND INKLUSION HEUTE?
	KULTURELLE TEILHABE: AUF DEM WEG ZU EINER KULTUR FÜR ALLE
	PARTIZIPATION: MIT DEM INKLUSIONSPROJEKT ZU MEHR SELBSTVERTRETUNG

	AUSWERTUNG: WAS ERREICHT WURDE UND WAS NICHT
	DIE EINZELNEN HANDLUNGSFELDER
	BEGEGNUNGSORTE
	FREIZEIT
	MOBILITÄT UND BAULICHE MASSNAHMEN
	WOHNEN
	VERSTÄNDNIS UND AKZEPTANZ
	LEICHTE SPRACHE UND ZUGÄNGLICHE INFORMATIONEN
	AUSKUNFT UND BERATUNG
	VERNETZUNG UND ZUSAMMENARBEIT
	GELD/FINANZIELLES
	ARBEIT UND AUSBILDUNG 

	WEITERFÜHRUNGSVORSCHLÄGE
	PARTIZIPATION
	RECHTLICHE GRUNDLAGEN ZUR GLEICHSTELLUNG VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
	WEITERFÜHRUNG VON EINZELNEN MASSNAHMEN


	RESÜMEE: ZWISCHEN ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT 
	MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN IM ALLTAG
	DIE GRENZEN DER STÄDTISCHEN POLITIK
	INKLUSION ALS UMFASSENDE AUFGABE

	ANHANG
	LITERATUR- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS
	IMPRESSUM




